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Erbauliches aus Ritter Johannes Gulers, des Chro¬
nisten, Rechnungsbuch fürs Jahr 1631.

Mitgeteilt von Fräulein Anna C. v. S a 1 i s - J e n i n s.

In unserer Zeit schwerer wirtschaftlicher Depression wird
mancher Familienvater, manch umsichtiger Geschäftsmann
sorgenvoll ins Jahr 1931 hinübertreten. Lesen wir, was genau 300
Jahre früher, als Kriegswirren, Teuerung und Unsicherheit im
Lande herrschten, der geschätzte Bündner Staatsmann und Historiker

Ritter Johannes Guler von Wein eck als Motto fürs
Jahr 1631 in seirr Rechnungsbuch eintrug:

..Lauften steht nit in der Schnellen Macht,
Streiten nit in der Starken Krafft,
Nahrung nit in der Macht der Weisen,
Noch Reichtum tut die Klugen speisen,
Sondern diesen Allen ^als Armen)
Begägnet das Glück und die Zeit,
Die Beid von Gott haben den Bscheid,
Der Verleihs uns dies neue Jahr,
Zu allem glücklich, ohne Gefahr."

Es ist wohltuend und ermunternd, wie ergebungsvoll der weit-
erfahrene Guler der Menschen Geschick Gottes Führung anvertraut.

In einem kurzen Aperçu übers Jahr 1630 dankt Guler für die
Segnungen des verflossenen Jahres. Wie 1930, so war auch 1630
ein gutes Weinjahr :

,,I)ihs 1630 abgeflossen Jahr, ist nil allein in den Dreyen Pündte
zu Berg und Thal, sondern auch in allen andern umbliegenden Landen,
ein sehr fruchtbar jähr gewest an Korn, Wein, Ops und höw, insonderheit

an Wein, dessen in Churer Gebiet ein mahl räben hergeben hat
an etlichen ordten drü. an etlichen zwei und an etlichen anderhalb
Fuder angefahr : das Fuder haltet acht Zuber und ein ieder Zuber
80 Churer Maass. Sonst zu gemeinen Jahren pflegt man sich wohl zu
vergnügen, wann iedes Mahl Weinräben ein Fuder Most erträgt.

Den Wein, dessen man vor dihs Jahres Herbstzeit ein Maass umb
5 Bazen, das ist 'v20 Kreutzer verkaufft hat, hat man gevolgtes
Jahrs vor Herpstzeit in Chur ein Maass umb 5 Kreutzer fünfzig zu
Kauf."

Doch wenden wir uns noch einmal den dichterischen
Einlagen im Rechnungsbuch zu. Guler begnügt sich nicht allein mit
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dem Motto, sondern er setzt jeweilen der Rubrik für Soll und
Haben einen originellen Spruch voran.

Über den Einnahmen steht geschrieben :

,,Was der Gottloos bringt in sein Haus,
Wird der Unschuldig theilen aus.
Darumb allein was billig ist
Empfahen solt zu aller Frist :

So wirdt der Sägen Gott des Herrn
Dich und die Deinen allzeit mehrn."

Über den Ausgaben :

„Eim ieden gib was ihm zughört.
So wirst gesägnet hier und dort.
War hebig ist, vertrauwt auf's Galt,
Sein Rechnung endtlich weit ihm fait,
Dann oft er hier zu schänden wirdt,
Dort kaum kombt z'Himmel, wann er stirbt."

Ob man 300 Jahre später in Rechnungsbüchern aus dem
Jahre 1931 auch noch Eintragungen solch erbaulichen Inhalts
entdecken wird

Chronik für den Monat Dezember 1930.

1. Am 1. Dezember fand die eidg. Volkszählung statt.
2. In der Historisch-antiquarischen Gesellschaft

referierte Herr Pfarrer Dr. C. Fry von Truns vor zahlreicher Zuhörerschaft

über den Nuntius Giovanni Antonio Volpe und die
Konzils Verhandlungen mit den Drei Bünden 156 0/6 3

auf Grund der Korrespondenz des Nuntius, die sich im Museo Civico
di Como befindet und bis jetzt unbenutzt geblieben war und die dem
Verfasser auch das Material zu einem größern Werk über den
genannten Nuntius bot.

4. Im ,.Rätier" (Nr. 275) wurde die Anregung gemacht, Herrn
Dr. Velleman für die Redaktion des rätoromanischen Idiotikons

zu gewinnen. Heute erteilt Herr Dr. Rob. v. Planta in einem
Artikel ,,Vom romanischen Idiotikon" im Namen und Auftrag der
philologischen Kommission des Idiotikons willkommenen Aufschluß
über den Stand der Arbeiten am Idiotikon und zeigt, warum obiger
Einsendug nicht wohl entsprochen werden kann.

5. Vom 1. bis 4. Dezember fand im Hotel Steffani zu St. Moritz
auf Veranlassung des Engadiner Wirtevereins ein Vorberei-


	Erbauliches aus Ritter Johannes Gulers, des Chronisten, Rechnungsbuch fürs Jahr 1631

